
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/8/30 3Ob45/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1974

Norm

ABGB §364 Abs2 A

ABGB §364 B2 Abs2

ABGB §901

Rechtssatz

Eine durch Vergleich übernommene Verp4ichtung der Beschränkung der Immissionen auf ein tragbares Maß bedeutet

mangels weiterer Anspruchsvoraussetzungen nicht, daß als typische Vertragsgrundlage über einen nachbarrechtlichen

Unterlassungsanspruch anzusehen ist, daß der Verbotsgegner seinen die Immissionen verursachten Betrieb bei

vertragsgemäßem Verhalten in wirtschaftlich vertretbarer Weise führen kann.
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